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Vollzug der Wassergesetze; 

06 .02.2023 

Vorläufiger Schutz des Einzugsgebiets für die Trinkwasserbrunnen Eichhofen TB 1 und TB 2 in den 

Gemarkungen Eichhofen und Hirtlbach, Markt Markt Indersdorf, und Gemarkung Eisenhofen, Ge

meinde Erdweg, Landkreis Dachau, für die öffentliche Wasserversorgung der Mitgliedsgemeinden 

des Zweckverbands zur Wasserversorgung der Alto-Gruppe 

Zur Sicherung des Einzugsgebiets für die Trinkwasserbrunnen Eichhofen TB I und TB 2 in den Gemar

kungen Eichhofen und Hirtlbach, Markt Markt lndersdorf, und Gemarkung Eisenhofen, Gemeinde Erdweg, 

Landkreis Dachau, für die öffentliche Wasserversorgung der Mitgliedsgemeinden des Zweckverbands zur 

Wasse rversorgung der Alto-Gruppe erlässt das Landratsamt Dachau gemäß § 52 Abs. 2 Satz I Wasserhaus

haltsgesetz (WHG) folgende vorläufige Anordnung als 

Allgemeinverfügung 

I. Verbote, Beschränkungen und Hand lungspflichten 

1.1. Auf allen Grundstücken, die innerhalb der im anliegenden Lageplan (Anlage I, Maßstab I : 7.500) 

als Schutzzonen n und TTT dargestellten Fläche liegen, sind folgende Maßnahmen mit sofortiger Wir

kung verboten oder nur eingeschränkt zulässig (soweit Grundstücke nur in Teilbereichen in einer 

Schutzzone liegen, ist für den Grenzverlauf die Innenkante der Abgrenzungslinie auf der Karte maß

gebend). 

in der Weiteren in der Engeren 
Schutzzone Schutzzone 

Nr. (Zone III) (Zone II) 

1.1.1. bei Eingriffen in den Untergrund 

1.1.1.1 Aufschlüsse oder Veränderungen nur zulässig wie in Zone TI sowie im unmittel- nur Bodenbearbeitung 
der Erdoberfläche, aucb wenn baren Zusanunenbang mit den nach Nm. 1.1.2 im Rahmen der ord-
Grundwasser nicht aufgedeckt wird, bis 1.1.5 zulässigen Maßnahmen, verboten für nun gsge mäßen landwirt-
vorzunehmen oder zu erweitern (ins- genehmigungsfreie Abgrabungen schaftlichen, forstwirt-
besondere linienbaft durchhaltende schaftlichen oder gärt-
Geländeeinschnitte, Fischteiche, nerischen Nutzung zu-
Rohstoffabbau, genehmigungsfreie läss ig, verboten für ge-
Abgrabungen gern. BayAbgrG Art . nehrnigungsfreie Abgra-
6 Abs. 2) bungen 

1.1.1.2 Wiederverfüllen von Baugruben, nur zulässig im Zuge von Baumaßnahmen mit 
Leitungsgräben und sonstiger Erd- dem urspriinglicben Erdaushub oder natürli-
aufschlüsse ehern, unbedenklichem Bodenmaterial unter verboten 

Beachtung der bodenschutzrechtlichen Vor-
schri ften und Regel werke 

I.I.lJ Auf- und Einbringen von Bodenma- verboten, auch für genehmigungs freie Aufschüttungen nach BayBO Art. 
terial auf oder in den Boden 57 Abs. I Nr. 9 



in der Weiteren in der Engeren 
Schutzzone Schutzzone 

Nr. (Zone III) (Zone 1I) 

1.1.1.4 Leitungen zu verlegen oder zu er- nur zulässig fiir 
neuem (ohne Nm. 1.1.2.1 , 1.1.3.7 - unterirdische Leitungen ohne Verwendung 
und 1.1.6.11) wassergefahrdender Stoffe, zur unmittelbaren 

Versorgung im Schutzgebiet befindlicher An-
wesen und Einri chtungen, verboten 

- Freileitungen mit Mastfundamenten bis 3 m 
Tiefe, jedoch über dem höchsten zu erwarten-
den Gmndwasserstand 1

, ohne Bodenverbes-
serungsmaßnahme 

1.1.1.5 Bohrungen nur zulässig für Bodenuntersuchungen bis zu I m Tiefe 
1.1.1.6 Untertägige Eingriffe in den 

Untergrund, auch unterhalb des ge-
nutzten GrundwasserIeiters , auch verboten 
wenn diese außerhalb des Wasser-
schutzgebietes ansetzen 

1.1.2. beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (siehe Anlage 2, Ziffer 1 und 2) 

1.1.2.1 Errichten oder Erweitem von Rohr-
leitungs.nl .gen zum BefOrdem was-
sergefahrdender Stoffe im Sinne des 
§ 65 UVPG i. V. m. Nm. 19. 3 bis 
19.6 der Anlage I zum UVPG sowie 
§ 2 Abs. 2 RobrFLtgV, außerdem verboten 
vo n Rohrleitungsanlagen. die nicht 
der AwSV unterliegeo, bei denen je-
doch zumindest Anlagenteile was-
sergefahrdende Stoffe enthalten kön-
nen 

1. 1.2 .2 Anl.gen nach § 62 Abs. I Satz I , nur zulässig entsprechend Anlage 2, Ziffer 2 für 
verboten 

Satz 2 und Satz 3 erste Variante Anlagen, wie sie im Rahmen von Haushalt und 
WHG zum Umgang mi t wasserge- Landwirtschaft (rnax. I Jahresbedarf) üblich 
fahrdenden Stoffen zu errichten oder sind, 6 Wochen nach Anzeige beim Landrats-
zu erweitern (ohne Nm. I 1.2.4 bis amt Dachau 
1.1.2.6) 

Hinweis: Betreiben siehe Nr. 1. 1.2.3 
1.1.2.3 Anlagen nach § 62 Abs. I Satz I , für alle bestehenden Anlagen (Anlagen, die bei Inkrafttreten der Allge-

Satz 2 und Satz 3 erste Variante meinverfügung bereits errichtet sind, sind bestehende Anlagen im Sinne 
WHG zum Umgang mit wasserge- dieser Allgemein verfiigung): Betreiben nur zuläss ig bei Anzeige innerhalb 
fahrdenden Stoffen zu betreiben von 3 Monaten nach lnkrafttreten dieser Allgemein verfügung sowie unter 

Einhaltung der Pflichten und Fristen in Anlage 2, Ziffer 2; durch diese 
All gemeinverfiigung neu begründete Pflichten und Fristen sind erstmalig 
innerhalb von 2 Jahren nach deren Inkrafttreten zu erfüllen 

Der höchste, natürliche Grundwasserspiege l, der an der Einbaustelle wiederkehrend zu erwarten ist. Hierfiir ist der höchste 
gemessene Grundwasserspiegel zugrunde zu legen, zuzüglich eines Sicherheitsabstandes von 0,5 Metern. In Abhängigke it 
geologischer und hydrogeologischer (z. B. starke Grundwasserschwankungen im Karst), wetterbedingter (z. B. extreme 
Feuchtperioden) oder technischer (z. B. Einste llung von Grundwasserentnahmen) Einflüsse kann im Einzelfall ein höherer 
Sicherheitsabstand erforderlich se in . Sofern langjährige durchgehende Messungen fiir den Standort vorliegen (> 30 Jahre, 
mind. I Messung je Monat), kann der Sicherheitsabstand auch reduziert werden. Sofern aus Hochwasserereignissen Extrem
werte im Grundwasser resultieren, sind maximal hundert jährliche Hochwasser (HQIOO) maßgeblich. Bei fehlende r Daten
grundlage ist eine Ableitung aus Messungen an benachbarten GrundwassersteIlen möglich, unter Beachtung der hydrogeolo
gischen Verhältnisse (z. B. Grundwassergefrille , ggf. abweichende Untergrundverhälmisse). 



in der Weiteren in der Engeren 
Schutzzone Schutzzone 

Nr. (Zone III) (Zone II) 

1.1.2.4 Biogasanlagen zu errichten oder zu 
verboten 

erweitern2 

1.1.2.5 Windkraftanlagen zu errichten oder 
verboten 

zu erweitern 
1.1.2.6 Anlagen zur Erdwärmenutzung zu 

verboten 
errichten oder zu erweitern 

1.1 .2.7 Abfullen und Lagern wassergefahr- nur zulässig rur 
dender Stoffe außerhalb von Anla- - das Abfullen (z. B. Betanken) über techni-
gen nach § 62 WHG sehe Schutzvorkehrungen mit Eignungsnach-

weis 
- das kurzfristige (wenige Tage) Lagern von verboten 

Stoffen bis Wassergef:ihrdungsklasse 2 in da-
fur geeigneten, dicbten Transportbebältern 
bis zu je 50 Liter 

1.1.2.8 Sonstiger Umgang mit wasserge- nur zulässig für 
verboten 

f:iludenden Stoffen außerhalb von - Verwenden über flüssigkeitsundurchlässigen , 
Anlagen nach § 62 WHG, soweit regelmäßig durch Augenschein auf Unver-
nicht nach Nm. 1.1.4. 12, 1.1.4.13, sehrtheit und Funktionsfahigkeit zu kontrol- (Hinweis: Zulässig ist 
1.1.6. 1, 1.1.6.2, 1.1.6.4 und 1.1.6.5 lierenden . vor Witterungseinflüssen ge- der Einsatz bzw. das 
zulässig schützten Betriebsflächen (wie z. B. in Werk- Verwenden Benzin- bzw. 

stätten) , unter Bereithalten geeigneter Binde- Dieselbetriebener Fahr-
mittel zeuge und Maschinen 

- Mitfuhren und Verwenden der nötigen Be- (auf die Pflicht zur Ge-
triebsstoffe fur Fahrzeuge und Maschinen fahrenminimierung, 
(auf die Pflicht zur Gejahrenminimienmg, z. B. Verwendung biolo-
z. B. Verwendung biologisch abbaubarer gisch abbaubarer Hyd-
Kettenschmieröle, wird hingewiesen), rauliköle und Schmier-

- Kleinmengen im Rahmen des üblichen priva- mittel der gerillgstmög-
ten Hausgebrauchs lichen Wassergefähr-

- Winterdienst auf gewidmeten Verkehrswegen dungsklasse (WGK) 
nach dem j eweiligen 
"Stand der Technik". 
wird hingewiesen), aus-
genommen Betanken, 
Reinigung und War-
tung) 

1.1.2.9 Abfall im Sinne der Abfallgesetze 
auf Deponien sowie bergbaulichen 
Abraum oder unverwertbare Lager- verboten 
stättenantei le in Gruben, Briichen 
und Tagebauen abzulagern 

1.1.2.10 Genehmigungspflichtiger Umgang 
mit radioaktiven Stoffen im Sinne 
des Atomgesetzes und der Strahlen- verboten 

schutzverordnung 
1.1.3. bei Abwasserbeseitigung und Abwasseranlagen 

Gärsubstrat- und Gärreste lage r sind Teil der Biogasanlage , wenn sie nach § 2 Abs. 14 AwSV im engen räumlichen und funk
tionalen Zusammenhang mit der Herstellungsanlage stehen. 



in der Weiteren in der Engeren 
Schutzzone Schutzzone 

Nr. (Zone IIl) (Zone II) 

1. 1.3. 1 Abwasserbehandlungsanlagen flir verboten 
häusliches, gewerbliches oder kom-
munales Abwasser zu errichten oder 
zu erweitern, einschließlich Klein-
kläranlagen 

Hillweis: Betreiben siehe Nr. 1.1.3.8 

1.1.3 .2 Mischwasserentlastungsbauwerke zu verboten 
errichten oder zu erweitern 

Hinweis: Betreiben siehe Nr. 1.1 .3.8 

1.1.3 .3 Trockentoiletten nur zulässig für die Dauer des konkreten Anlas-
ses (Baustell e, Veranstaltung) und mit dichtem, verboten 
regelmäßig geleertem Behälter 

1.1.3.4 Ausbringen von Abwasser verboten 

verboten 
Hinweis: Befreiungsoptionen s. Anlage 2 Zif-

fed 
1.1.3.5 Anlagen zum gezielten Einleiten nur zulässig bei ausreichender Reinigung durch 

von gesammeltem Niederschlags- fl ächenhafte Versickerung über den bewachse-
wasser ins Grundwasser oder Ober- nen Oberboden 

verboten flächengewässer, einschließl ich Re-
genklär- und Regel11ückhaltebecken, 
zu errichten oder zu erweitern 

1.1.3.6 Anlagen zum gezielten Einleiten 
von gereinigtem kommunalem, 
häuslichem oder gewerbl ichem Ab- verboten 
wasser ins Grundwasser (Versi-
ckern) zu errichten oder zu erweitern 

1.1.3 .7 Abwasserleitungen und zugehörige nur zulässig für Freispiegel - oder Unterdruck-
Anlagen zu errichten oder zu erwei- leitungen zum Ableiten des im Wasserschutz-
tem gebiet anfallenden Abwassers (kein Durchleiten 

von außerhalb des Wasserschutzgebietes ge-
Hinweis: Betreiben siehe Nr. 1.1.3.8 sammeltem Abwasser), wenn der schadens freie 

verboten Zustand der Entwässerungsanlagen vor Inbe-
triebnahme durch DichtheitsplÜfung, bei Frei-
spiegel anlagen zusätzlich durch eingehende 
Sichtptüfung, nach den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik nachgewiesen wi rd. 

1. 1.3.8 Abwasseranlagen sowie Grund- nur zulässig unter Nachweis der Ptüfungen gem. Anlage 2 Ziffer 4 dieser 
stücksentwässerungsanlagen ein- A1lgemeinverfligung gegenüber dem Landratsamt Dachau. 
schließlich Kleinkläranlagen zu be- Bei zum Zeitpun kt des Inkrafttretens dieser All gemeinverfugung bereits 
treiben bestehenden Leitungen oder Anlagen sind die Nachweise der PlÜfungen 

gemäß Anlage 2 Ziffer 4 der Allgemeinverfligung erstmalig innerhalb von 
zwei Jahren nach Inkrafttreten der Allgemeinverfligung gegenüber dem 
Landratsamt Dachau vorzulegen. 

1.1.4. bei Verkehrswegen, Plätzen mit besonderer Zweckbestimmung, Hausgärten, sonstigen Handlungen im 
Freien 



in der Weiteren in der Engeren 
Schutzzolle Schutzzone 

Nr. (Zone III) (Zone II) 

I. 1.4.1 Straßen, Wege und sonstige Ver- - nur zuläss ig ohne wesentliche Minderung nur zulässig rur öffentli-
kehrsflächen (Flächen nach § 9 Abs. « 10 %) der Schutzfunktion der Grundwas- che Rad-, Feld- und 
I Nr. II BauGB, landwirtschaftliche serüberdeckung, für Waldwege, beschränkt-
sowie gewerbliche Hofflächen, die o Gemeindeverbindungsstraßen, Kreis-, öffentliche Wege, Ei-
der Zufahrt , dem Umschl agen und Staats-, Bundesstraßen, wenn die Richtli- gentümer- und Privat-
der vorübergehenden Lagerung die- nien fLir bautechnische Maßnahmen an wege, ohne Geländeein-
nen können) zu errichten oder zu er- Straßen in Wasserschulzgebielen (RiSt- schnitte und bei breitflä-
weitem Wag) in der jeweils geltenden Fassung be- ebi gem Versickern des 

achtet werden ungesammelt abfließen-
o sonstige Flächen unter Berücksichtigung den Niederschlagswas-

von Nr. 1.1.3.5 sers 
o sonstige Wege wie in Zone n 

- verboten für Bundesautobahnen 
I. 1.4.2 Eisenbahnanlagen zu errichten oder 

verboten 
zu erweitern 

I. 1.4.3 Verwenden von Baumateri alien mit 
auswaschbaren oder auslaugbaren 
wassergefahrdenden Stoffen (z. B. verboten 
Recyclin gmalerial , Schlacke, Im-
prägniermittel) , insbesondere beim 
Straßen-, Wege-, und Eisenbahnbau 

I. 1.4.4 Baustelleneinrichtungen, nur zulässig für Baustelleneinrichtungen und 
Baustofflager zu errichten oder zu die unvermeidbare Lagerung der für die Bau-
erweitern maßnahme benötigten Baustoffe, wobei aus-

verboten 
waschbare oder auslaugbare Materialien witte-
rungsgeschützt zu lagern sind (au! die 
Nm.I.I.2. 2 ulld 1.1.2.7 wird Izill~ewiesell) 

!.lA5 Bade- oder Zeltplätze einzurichten nur zulässig mit Abwasserentsorgung über eine 
oder zu erweitern; Camping aller Art dichte Sammelentwässerung unter Beachtung verboten 

vonNr. 1.1.3 .7 und 1.1.3.8 
I. 1.4.6 Sportanlagen zu errichten oder zu - nur zuläss ig ohne wesentliche Minderung 

erweitern « 10 %) der Schutzfunktion der Grundwas-
serüberdeckung und mit Abwasserentsorgnng 
über eine dichte Sammelentwässerung gemäß 
Nr. 1.1.3.7 wld 1.1.3.8 sowie mit jederzeit 

verboten ausreich ender Anzahl befestigter, ordnungs-
gemäß entwässerter Parkplätze unter Beach-
tung von Nr. 1.1.5.1 

- verboten für Tontaubenschießanlagen und 
Motorsportanlagen 

!.lA 7 Öffentliche Veranstaltungen durch- - nur zulässig mit ordnungsgemäßer Abwasser-
zufUhren entsorgung und ausreichenden, befestigten 

verboten 
Parkplätzen (wie z. B. bei Sportanlagen) 

- verboten ftir Geländemotorsport 
1.1.4.8 Friedhöfe zu errichten oder zu er- verboten 

weitem 
1.1.4.9 Flugplätze eins chI. Sicherheitsflä-

chen, Notabwurfplätze, militärische verboten 
Anlagen und Übungsplätze zu er-
richten oder zu erweitern 

!.lAIO Militärische Übungen durchzufüh-
nur Durchfahrt auf klassifizierten Straßen zuläss ig 

ren 
1.1.4.11 Kleingartenanlagen zu erri chten 0 - verboten 

der zu erweitern 



in der Weiteren in der Engeren 
Schutzzone Schutzzone 

Nr. (Zone 1II) (Zone II) 

1.1.4. 12 Anwendung von Pflanzenschutzmlt- verboten 
tein auf Freiland flächen, die nicht 
der land- oder forstwirtschaftli chen 
oder gärtnerischen Produktion die-
nen (z. B. Verkehrswege, für di e 
All gemeinheit bestimmte Flächen 
wie Rasensport- und Goltplätze) 

1.1.4.13 Düngen mit Stickstoffdüngern nur zulässig bei standort- und bedarfsgerechter nur zulässig bei stand-
Düngung mit den nach Nm. 1.1.6.1 bis 1.1 .6.3 ort- und bedarfsgerech-
zulässigen Stoffen ter Düngung mit Mine-

raldünger 
1.1.4.14 Beregnung von öffentlichen Griinan- nur zulässig bis zu einer Bodenfeuchte VOll 70 

lagen, Rasensport- und Goi tplätzen % der nutzbaren Feldkapazität und mit Doku- verboten 
mentation der täglichen Bewässerungsrnengen 

1.1.5. bei baulichen Anlagen 

1.1.5 .1 bauliche Anlagen und zugehörige nur zulässig bis 4 mEingriffstiefe (auch zur 
Kfz-Stellplätze (ohne Nr. 1.1.4.1) zu Baugrunderkundung) , wenn 
errichten oder zu erweitern - anfallendes häusliches oder gewerbliches Ab-

wasser in eine dichte Sammelentwässerung 
eingeleitet (unter Beachtung von Nm. 1.1 .3.5, verboten 
1.1.3 .7 und 1.1.3.8) und 

- die Griindungssohle mindestens 2 m über 
dem höchsten zu erwartenden Grundwasser-
stand I liegt 

1.1.5 .2 Ausweisung neuer Baugebiete verboten 
1.1.5 .3 Stallungen zu errichten oder zu er- verboten für neue landwirtschaftliche Anwesen, 

weitern3 fur bereits vorhandene landwirtschaftliche An-
verboten 

wesen nur zuläss ig entsprechend Anlage 2 Zif-
rer 5 

1.1.5.4 Anlagen zum Lagern und Abfullen nur zulässig im engen räumlichen und funktio-
von Jauche, Gülle, Silagesickersaft, nalen Zusammenhang mit Stallungen nach 
Festmist und Gärfutter (JGS -Anla- Maßgabe der Anlage 2, Ziffer 5a, frühestens 6 verboten 
gen)4 zu errichten oder zu erweitern Wochen nach Anzeige der Maßnahme beim 

Landratsamt Dachau 
1.1.5.5 Anlagen zum Lagern und Abfullen fur alle bestehenden Anlagen: Betreiben nur zu- Anzeigepflicht wie 

von Jauche, Gülle, Silagesickersaft, lässig bei Anzeige innerhalb von 3 Monaten Zone IJI, mit anschlie-
Festmist und Gärfutter (JGS-Anla- nach Inkrafttreten dieser Allgemeinverfugung ßender behördlicher 
gen)' zu betreiben und unter Einhaltung von Anlage 2 Ziffer Sb. Entscheidung zum Wei-

Durch diese Allgemeinverfügung neu begrün- terbetrieb nach § 52 
dete Pflichten und Fristen sind erstmalig inner- WHG 
halb von 2 Jahren nach deren Inkrafttreten zu 
erflillen. 

1.1.5 .6 gewässerbauliche Veränderungen 
vorzunehmen, welche Grundwas-

verboten 
serströmung und -beschaffenheit be-
einflussen können 

1.1.6. bei landwirtschaftlichen, forshvirtschaftlichen und gärtnerischen Flächennutzungen 

Bezüglich der Grundanforderungen wird auf die Anlage 7 "Anforderungen an JGS-Anlagen" der Verordnung über Anlagen 
zum Umgang mit wassergef<ihrdenden Stoffen (AwSV), sowie auf die entsprechenden "Technischen Regeln wassergefahr
dende Stoffe (TRwS) JGS-Anlagen", DWA-Arbeitsblatt A 792 in der jeweils aktuellen Fassung hingewiesen, die nähere Aus
fiihrungen zur baulichen Gestaltung (u. a. Leckageerkellnwlg) und zu Betrieb Wld Überwachung entha lten; auf aktuellen Stand 
gemäß AwSV ist zu achten. 

nach §2 Abs. t3 AwSV 



in der Weiteren in der Engeren 
Schutzzone Schutzzone 

Nr. (Zone III) (Zone II) 

1.1.6. 1 Düngen mit Gülle, Jauche, Festmist, 
wi e N r. 1.1.6.2 verboten 

Festmistkompost und Gärresten 
1.1.6.2 Düngen mit sonstigen organischen nur zulässig unter Einhaltung aller aktuellen fach lichen Regeln und 

und mineralischen St ickstoffdüngem Rechts vorschri ften 
(ohne Nr. 1.1.6.3) 

1.1.6.3 Ausbringen oder Lagern von 
- Stoffen nach Abfall verzeichnis-

Verordnung (insbesondere 
Schlämme jeglicher Art), verboten, 

- klärschlammbaltigen Düngemit-
teln, ausgenommen Kompost verboten 

- Düngemitteln bzw. Gärresten - mit RAL-Prüfzeugnis "geeignet fur WSZ III" 
bzw. Kompost mit Antei len VOll - aus der Eigenkompostierung in Hausgärten 
behandelten oder unbehandelten 
Bioabfallen oder 
tierischen Nebenprodukten 

1.1.6.4 Lagern von Festmist, Sekundärroh- nur zulässig fur Kalkdünger; Mineraldünger 
stoffdünger oder Mineraldünger auf und Schwarzkalk 

verboten 
unbefes tigten Flächen (auf die Pflicht zur dichten Abdeck/mg gegen 

Niederschlag wird hingewieseJl) 
1.1.6.5 Lagern von Gärfutter oder Gärsub- nur zulässig in all seitig dichten Foliensilos bei 

strat außerhalb ortsfester Anlagen Siliergut ohne Gärsafterwartung sowie Ballen- verboten 
silage 

1.1.6.6 ganzj ährige Bodendeckung durch erforderli ch, soweit fruchtfolge- und witterungsbedingt möglich. 
Zwischen- oder Hauptfrucht Eine wegen der nachfolgenden Fruchtart unvermeidbare Winterfurche 

darf erst ab 20. Oktober erfolgen. 
Zwischenfrucht vor Mais darf erst ab 2 1. März eingearbeitet werden. 

1.1.6.7 Beweidung j eglicher Art, Freiland- nur zulässig auf Grünland, Feld- und Kleegras 
tierhaltung (auch in Zusammerihang ohne flächige Verletzung der Grasnarbe (siehe 
mit orts veränderlichen Geflügelstäl - Anlage 2, Ziffer 6) oder fur bestehende Nutzun- verboten 
len), Koppel- und Pferchtierhaltung gen, die unmittelbar an bereits vorhandene Stal-

lungen gebunden sind 
1.1.6.8 Wildfutterplätze und Wintergatter zu 

erri chten; 
verboten 

Wildkirrungen, Aufbrechen und 
---

Vergraben von Wild/Wildresten 
1.1.6.9 Anwendung chemischer Pflanzen-

schutzmittel aus Luftfahrzeugen 0 - verboten 
der zur Bodenentseuchung 

1.1.6. 10 Bewässerung landwirtschaftlich 0 - nur zulässig bis zu einer Bodenfeuchte von 70 
der gärtnerisch genutzter Freiland- % der nutzbaren Feldkapazi tät und mit Doku- verboten 
flächen mentation der täglichen Bewässerungsmengen 

1.1.6.11 landwi rtschaftliche Dräne und zuge- verboten, verboten, ausgenommen 
hörige Vorflutgräben anzulegen, zu Instandsetzungs- und 
ändern oder zu erneuern ausgenommen lnstandsetzungs- und Pflege- Pflegemaßnahmen an 

maßnahmen an bereits bestehenden Einrichtun- bereits bestehenden Ein-
gen, mit schonenden Verfahren. 1 Woche nach richtungen, mit scho-
Anzeige beim Landratsarnt Dacbau nenden Verfahren nach 

Befreiung i. S. v. Nr. 3 
dieser Allgemein verfü -
gung beim Landratsamt 
Dachau 

1.1.6. 12 besondere Nutzungen im Sinne von 
nur Gewächshäuser mit geschlossenem Bewäs-

Anlage 2, Ziffer 7 neu anzul egen 0-
serungssystem zuläss ig 

verboten 
der zu erweitern 



in der Weiteren in der Engeren 
Schutzzone Schutzzone 

Nr. (Zone lII) (Zone lI) 

1.1.6.13 Anlegen von Rückegassen nur zulässig unter Beachtung des LfU-Merk- nur zulässig wie in Zone 
blattes 1.2/ 10 "Forstwegebau und Holzemte im 1II, 4 Wochen nach An-
Wasserschutzgebiet" (siehe Anlage 3) zeige beim Landratsamt 

Dachau 
1.1.6.14 forstliche Hiebmaßnahmen, Kahl- nur zulässig im Rahmen schonender Bewirtschaftung gem. Art. 14 

hiebe und wirkungsgleiche Maßnah- BayWaldG; Kahlhiebe nur in besonders begründeten Fällen (wie z. B. 
men (Definition siehe Anlage 2 Ziff. Wind wurf, Schädlingsbefall, etc.) Befreiung i. S. v. Nr. 2 dieser Allge-
8) meinverfugung durch das Landratsamt Dachau (siehe Anlage 2 Ziff. 8) 

1.1.6.15 Rodung verboten 
1.1.6.16 Lagerung von Hackschnitzeln außer- nur zulässig fLir unbehandeltes Material und bei 

verboten 
halb von Gebäuden ständiger Abdeckung gegen Niederschläge 

1.1.6.1 7 Nasskonservierung von Rundholz verboten 

1.2. Im Fassungsbereich (Zone I) sind sämtliche unter den Nm. 1.1.1 bis 1.1.6 anfgefuhrten Handlungen 
verboten. Das Betreten ist nur zulässig fur Handlungen im Rahmen der Wassergewinnung und -
ableitung durch Befugte des Trägers der öffentlichen Wasserversorgung, die durch diese Allgemein
verfugung geschützt ist, oder der von ihm Beauftragten. 

2. Befreiungen 

2. 1. Für die Erteilung von Befreiungen von Einschränkungen, Verboten und Handlungspflichten derNr. 
I sowie von Duldungs- und Handlungspflichten nach Nm. 4 und 5 gilt § 52 Abs. I Sätze 2 und 3 
WHG. 

2.2. Die Befreiung nach § 52 Abs. I Satz 2 WHG ist widerruflich; sie kann mit Inhalts- und Nebenbe
stimmungen verbunden werden und bedarf der Schriftform. 

2.3. Im Falle des Widerrufs kann das Landratsamt Dachau vom Grundstückseigentümer verlangen, dass 
der frühere Zustand wiederhergestellt wird, sofern es das Wohl der Allgemeinheit, insbesondere der 
Schutz der Wasserversorgung erfordert. 

2.4. Sind fur die Zwecke der Wassergewinnung und -ableitung Befreiungen von Verboten und Beschrän
kungen der Nm. 1.1 und 1.2 dieser Allgemeinverfugung bezüglich der Nummern 1.1.3.5 und 1.1.5 .1 
elforderlich, so hat der Träger der öffentlichen Wasserversorgung, die durch diese Allgemeinverfu
gung geschützt ist, oder der von ihm Beauftragte die erforderlichen Baumaßnahmen und Schutzvor
kehrungen frühzeitig mit dem Wasserwirtschaftsamt abzustimmen. Für dringende Abhilfemaßnah
men in Notfallen gilt die Befreiung als erteilt, so fern zuständige Kreisverwaltungsbehörde, Wasser
wirtschaftsamt und staatliches Gesundheitsamt verständigt sind . 

3. Beseitigung und Änderung bestehender Einrichtungen (§ 52 Abs. 2 i.V.m. Abs. I Nr. 2 Buchstaben 

a und c WHG) 

3.1. Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzgebiets haben die 
Beseitigung oder Änderung von Einrichtungen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Allgemein
verfugung bestehen und deren Bestand, Errichtung, Erweiterung oder Betrieb unter die Verbote der 
Nr. I fallen, auf Anordnung des Landratsamts Dachau zu dulden, sofern sie nicht schon nach anderen 
Vorschriften verpflichtet sind, die Einrichtung zu beseitigen oder zu ändern. 

3.2. Für Maßnahmen nach Nr. 3.1 ist nach § 52 Abs. 4 WHG i.V.m. §§ 96 - 98 WHG und Art. 57 BayWG 
Entschädigung zu leisten. 



4. Handlungs- und Dllidungspflichten (§ 52 Abs. I Nm. 2 und 3 WHGl 

4.1. Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzgebietes haben 
zu dulden, dass die Grenzen des Fassungsbereiches und der anderen Schutzzonen durch Aufstellen 
oder Anbringen von Hinweiszeichen kelmtlich ge macht werden. 

4.2. Sie haben ferner Probenahmen von im Schutzgebiet zum Einsatz bestimmten Düngemitteln und 
PflanzenschlItzmitteln durch Beauftragte des Landratsamtes Dachau zur Kontrolle der Einhaltung 
der Vorschriften dieser Allgemeinverfiigung zu dulden. 

4.3. Sie haben ferner die Entnahme von Boden-, Vegetations- und Wasserproben und die hierzu notwen
digen Verrichtungen auf den Grundstücken im Wasserschutzgebiet durch Beauftragte des Trägers 
der öffentlichen Wasserversorgung, die durch diese Allgemeinverfiigung geschützt ist, oder des 
Landratsamts Dachau zu dulden. 

4.4. Sie haben ferner das Betreten der Grundstücke zur Wahrnehmung der Eigenüberwachungspflichten 
gemäß § 52 Abs. I Satz 1 Nr. 3 WHG und gemäß Nr. 1 der Allgemeinverfiigung zur Eigenüberwa
chung von Wasserversorgungs- und Abwasseranlagen (Eigenüberwachungsverordnung - EÜV) in 
der jeweils geltenden Fassung durch 

a) Bedienstete des Trägers der öffentlichen Wasserversorgung, die durch diese Allgemeinverfii
gung geschützt ist, oder 

b) von ihm hiermit Beauftragte 

zu gestatten, die hierzu erforderlichen Auskünfte zu erteilen und technische Ermittlungen und Prü
fungen zu ermöglichen. 

4.5. Sind Aufzeiclmungen nach dieser Allgemeinverfiigung vorzunehmen, sind diese auf Verlangen dem 
Begünstigten und/oder dem Landratsamt Dachau innerhalb von 4 Wochen vorzulegen. 

5. Ausgleichsleistungen und Entschädigung (Art. 32, 57 BayWG, § 52 Abs. 4, 5 WHGl 

5.1. Soweit diese Allgemeinverfiigung oder eine auf Grund dieser Allgemeinverfiigung ergehende An
ordnung erhöhte Anforderungen festsetzt, die die ordnungsgemäße land- oder forstwirt schaftliche 
Nutzung einschränken oder Mehraufwendungen fiir den Bau und Betrieb land- oder forstwirtschaft
licher Betriebsanlagen nach Maßgabe des Art. 32 Satz 1 Nr. 2 BayWG zur Folge haben, ist fiir die 
dadurch verursachten wirtschaftlichen Nachteile ein angemessener finanzieller Ausgleich nach Art. 
32 i.V.m. Art. 57 BayWG zu leisten. Die Höhe ergibt sich aus den zum Erreichen des Schutzzwecks 
tatsächlich erforderlichen Einschränkungen oder Mehraufwendungen. 

5.2. Soweit diese Allgemeinverfiigung oder eine auf Grund dieser Allgemeinverfiigung ergehende An
ordnung das Eigentum unzumutbar beschränkt und diese Beschränkung nicht durch eine Befreiung 
nach Nr. 2 oder durch andere Maßnahmen vermieden oder ausgeglichen werden kann, ist über die 
Fälle der Nr. 3.2 hinaus nach § 52 Abs. 4 WHG i.V.m. §§ 96 - 98 WHG und Art. 57 BayWG Ent
schädigung zu leisten. 

6. Pflichten des Trägers der öffentlichen Wasserversorgung, die durch diese Allgemeinverfiigung ge
schützt ist (BegÜnstigterl 

6.1. Der Begünstigte (Zweckverband zur Wasserversorgung der Alto-Gruppe) hat den Fassungsbereich 
wirksam gegen den Zutritt Unbefugter, gegen Zufluss von Niederschlags- und Schmelzwässern so-



wie vor Beeinträchtigungen der schützenden Bodendecke und ggf. der Fassungsa nlagen infolge tie
ferer Durchwurzelung und Wind wurf zu schützen. Bereits vorhandene Bäume sind bodenschonend 
zu entfernen, entstandene Verletzungen der Bodendecke umgehend zu beheben. 

6.2. Der Begünstigte hat bei nicht öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen zur Kennzeichnung die Hin
weiszeichen auf eigene Kosten zu beschaffen und an den Stellen anzubringen und zu unterhalten, an 
denen es die jeweilige Kreisverwaltungsbehörde anordnet. Dies gilt auch für oberirdische Gewässer 
und sonstige Stellen, an denen eine Kennzeichnung erforderlich ist. 

6.3. Der Begünstigte hat die Engere Schutzzone mindestens vierteljährlich, die Weitere Schutzzone min
destens einmal pro Jahr zu begehen. Festgestellte Verstöße gegen die Anordnungen der Allgemein
verfLigung sind in das Betriebstagebuch einzutragen und in den Jalu'esbericht nach § 5 EÜV aufzu
nehmen. Sofern eine Mängelbeseitigung in einer der Gefahrdungslage und Zumutbarkeit angemes
senen Frist nicht erreicht werden kann, sind das Landratsamt Dachau und das Wasserwirtschaftsa mt 
München zu verständigen. 

Das Verbot der Düngung mit Gülle, Jauche, Festmist, Gärresten aus Biogasanlagen und Festmist
kompost in der Engeren Schutzzone ist mindestens einmal imMonat zu kontrollieren. Verstöße sind 
dem Landratsamt Dachau unverzüglich mitzuteilen. 

Die Begehungen und Kontrollen sind im Jahresbericht nach § 5 EÜV zu dokumentieren. 

6.4. Der Begünstigte hat die Vorlage der Aufzeiclmungen gemäß § 3 Abs. I Nr. 4 und § 5 EÜV, i.V.m. 
§ 52 Abs. I Nr. 3 WHG, jährlich vollständig und unaufgefordert vorzunehmen. Dies betrifft insbe
sondere auch die Daten zur Rohwasserbeschaffenheit. 

7. Ordnungswidrigkeiten 

Nach § 103 Abs. I Nr. 7a und § 103 Abs. 2 WHG, Art. 74 Abs. 2 Nr. I BayWG kann mit Geldbuße bis zu 
fLinfzigtausend Euro belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

I . einer Beschränkung, einem Verbot oder einer Handlungspflicht nach Nm. 1.1 und 1.2 zuwi
derhandelt oder einer Pflicht nach Nr. 6 nicht nachkommt, 

2. eine im Wege einer Befreiung nach Nr. 2 zugelassene Handlung vornimmt, ohne die mit der 
Befreiung verbundenen Inhalts- und Nebenbestimmungen zu befolgen, 

3. Anordnungen oder Maßnahmen nach den Nm. 3 und 4 nicht duldet. 

8. Sofortvollzug 

Die sofortige Vollziehung der Anordnungen unterNrn. 1, 3,4 und 6 dieser Allgemeinverfiigung wird 

angeordnet. 

9. Kostenentscheidung 

Für diese AllgemeinverfLigung werden keine Koste n erhoben. 

10. Inkrafttreten 



Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis 
Dachau in Kraft. Sie gilt mit diesem Tag als öffentlich bekanntgegeben. 

11 . Außerkrafttreten 

Die Allgemeinverfügung tritt mit dem Inkrafttreten der Rechtsverordnung nach § 51 Absatz I WHG 
außer Kraft, spätestens nach Ablauf von drei Jahren. 

Grunde: 

I. Der Zweckverband zur Wasserversorgung der Alto Gruppe (ZV Alto-Gruppe) betreibt im Verbands
gebiet derzeit an den Standorten Arzbach, Indersdorf, Langenpettenbach und Weichs vier Brunnen

anlagen zur öffentlichen Trinkwasserversorgung, die allesamt Grundwasser aus tertiären Schichten 

der oberen Süßwassermolasse Zutage fordern. 

Bereits in den Jahren 1994/95 wurden vom ZV Alto-Gruppe im Bereich südwestlich von Eichhofen 

und im Bereich Altomünster (Altoforst) Grundwasser-Erkundungsbohrungen durchgeführt, um zu
künftige Gewinnungsgebiete bereits im Voraus auf ihre hydrogeologische Eignung zu plüfen. 

Aufgrund der günstigen Standortbedingungen bei Eichhofen wurden hier im Anschluss an die Ver
suchsbohrungen im Jahr 1995 zwei Bohrbrunnen (Eichhofen TB I und TB 2) erstellt, die bislang als 
Reservebrunnen vorgehalten wurden. Aufgrund der mittlerweile im Verbandsgebiet eingetretenen 
Wasserbedarfsentwicklung ist es jetzt notwendig, diese be i den Brunnen an das Versorgungsnetz an
zuschließen. Mit Bescheid vom 20.09.2022 wurde dem ZV Alto-Gruppe eine gehobene wasserrecht

liche Erlaubnis für das Zutagefordern von Grundwasser aus den Brunnen Eichhofen TB I und TB 2 
bis 30.06.2042 erteilt. 

Um diese bestehenden Brunnenanlagen entsprechend den Planungen des ZV Alto-Gruppe mit einer 
Jahresforderung von I, I Mio. m' für die öffentliche Trinkwasserversorgung nutzen zu kölUlen wurde 

mit hydrogeologischem Gutachten des Ingenieurbüros HydroConsult GmbH vom 29.09.2021 ein neu 
erarbeiteter Schutzgebietsvorschlag und Schutzgebietskatalog vorgelegt und das Verordnungsver
fairren zur Ausweisung eines Wasserschutzgebiets (WSG) für die Brunnen Eichhofen eingeleitet; in 

diesem Verfahren liegt mittlerweile Planreife vor. Zudem beantragte der ZV Alto-Gruppe mit Schrei
ben vom 05.08.2022 den Erlass einer vorläufigen Anordnung nach § 52 Abs. I und 2 WHG mit 
sofortiger Wirkung auf Grundlage des Schutzgebietsvorschlags. 

Um bi s zur Entscheidung über eine endgültige Sicherung der Wasserversorgung, durch Festsetzung 

eines Wasserschutzgebiets mit Verordnung, das Einzugsgebiet der Brunnen zu sichern, sollen nun 
vorläufige Anordnungen nach § 52 Abs. 2 Satz I WHG getroffen werden. Ziel dieser vorläufigen 

Anordnungen ist es, einen wi rksamen Trinkwasserschutz für die Wasserversorgungen der Mitglieds

gemeinden des ZV Alto-Gruppe un verzüglich herzustellen, da andernfalls der derzeit mit der Aus

weisung eines Wasserschutzge bietes verfolgte Zweck gefiihrdet wäre. Der für die Allgemeinverfü
gung erforderliche Flächenumgriff ist im beigefügten Übersichtslageplan (Anlage I) dargelegt. 

Um einen bestmöglichen Schutz des Trinkwassers zu erreichen, sah sich das Landratsamt Dachau 

nach pflichtgemäßem Ermessen veranlasst, für die Zeit der Durchfülu'ung eines Verordnungsverfah
rens entsprechende Anordnungen zu treffen. Die betroffenen Flächen markieren das aus fachlicher 
Sicht nach derzeitiger Einschätzung des amtlichen Sachverständigen, Wasserwirtschaftsa mt Mün

chen (WW A), erforderliche Wasserschutzgebiet für die oben genannten Wasserversorgungsanlagen. 



Die Ermittlung der vorgeschlagenen Schutzgebietsgrenzen ist nach den geltenden Regeln der Tech

nik erfolgt. Auch das Staatliche Gesundheitsamt Dachau hält den vorläufigen Schutz des Einzugsge
bietes zur Sicherung der Trinkwasserbrunnen TB I und TB 2 mittels All gemeinverfiigung für not

wendig und geeignet. 

2. Das Landratsamt Dachau ist zum Erla ss der Anordnung gemäß Art. 63 Abs. I des Bayerischen Was

sergesetzes (BayWG) sachlich und nach Art. 3 Abs. I des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgeset

zes (BayVwVfG) örtlich zuständig. 

3. Gemäß § 52 Abs. 2 Satz I WHG können in einem als Wasserschutzgebiet vorgesehenen Gebiet vor
läufige Anordnungen erlassen werden, wenn andernfalls der mit der Festsetzung des Wasserschutz

gebiets verfolgte Zweck gefahrdet wäre. Insbesondere ist das noch fe stzusetzende Wasserschutzge

biet auch entsprechend § 51 Abs. I NI'. I WHG aus Gründen des Wohls der Allgemeinheit erforder
lich. Geeignete, weniger eingriffsintensive Alternativstandorte für die Trinkwasserversorgung beste

hen voraussichtlich nicht (vgl. detaillierte Alternativenprüfung vom 20.12.2022, S. 14 Gutachten des 
Ingenieurbüros HydroConsult GmbH vom 29.09.2021, S. 2 Stellungnahme WW A vom 29.09.2022). 

Im vorliegenden Fall ist es zum Schutz der geplanten Trinkwasserversorgungsanlagen Eichhofen TB 

I und TB 2 mit einer geplanten und maximal erlaubten Entnahmemenge von insgesa mt max. 
1.100.000 m'/Jahr zur Versorgung von ca. 31.000 Bürgerimlen und Bürger erforderlich, dass bis zum 

Abschluss des Verordnungsvelfahrens der Bereich des planreifen Wasserschutzgebiets mit einer vor
läufigen Anordnung vor Eingriffen geschützt wird, die ansonsten den Fortbestand der Wasserversor

gungen gefahrden könnten. 

Zum Schutz der Wasserversorgungsanlagen Eichhofen des ZV Alto-Gruppe ist es nach Ausübung 

unseres Ermessens unter Abwägung der berechtigten Interessen der betroffenen Grundstückseigen
tümer und sonstigen Betroffenen erforderlich, dass mit NI'. 1.1 der Allgemeinverfiigung entsprechend 
dem planreifen Verbotskatalog im aus Anlage I ersichtlichen Bereich Handlungen verboten oder für 

nur beschränkt zulässig erklärt werden. Auch kann bezüglich des Umgriffs des geschützten Bereiches 
nicht von dem planreifen Schutzgebietsplan abgewichen werden, da ansonsten eine Gefahrdung der 
Trinkwasserversorgung nicht ausgeschlossen werden kann. Ein milderes Mittel, wie etwa eine Re

duzierung der Verbote und Beschränkungen oder des Gebietsumgriffs oder gar ein vollständiger 
Verzicht auf einen Schutz des Einzugsbereichs der Brunnen bis zu einer endgültigen Entscheidung 

im Verordnungsverfahren ist nicht möglich, da der Schutz des Trinkwassers für die Mitgliedsge

meinden des ZV Alto-Gruppe höher zu bewerten ist als das Interesse einzelner Schutzgebietsbe
troffener an einer uneingeschränkten Nutzung ihrer Grundstücke . Die im Rahmen des Verordnungs
verfahrens zur Ausweisung eines Wasserschutzgebiets eingegangenen Bedenken und Einwendungen 

der betroffenen Öffentlichkeit sowie der Träger öffentlicher Belange wurden geprüft und auch in 

diesem Verfahren entsprechend berücksichtigt. 

4. Die Anordnung der sofortigen Vollziehung der Nm. 1,3 , 4 und 6 dieser Allgemeinverfiigung stützt 
sich auf § 80 Abs. 2 NI'. 4 und Abs. 3 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO). Einer Anfechtung 

dieser Allgemeinverfügung wird dadurch die aufschiebende Wirkung genommen. Die sofortige 
Vollziehung ist im öffentlichen Interesse geboten, weil aus Gründen des vorbeugenden Trinkwasser

sc hutzes einer Gefahrdung des Trinkwassers entgegengetreten werden muss. Handlungen der unter 
NI'. 1.1 dieser Allgemeinverfiigung genannten Art in der engeren Schutzzone der Trinkwasserversor
gungsanlagen Eichhofen TB I und TB 2 bergen ein hohes Risiko, dass gesundheitsgefahrdende 

Keime und andere Stoffe in das Grundwasser eingetragen werden können. Die weitere Schutzzone 



dient dem Schutz vor weitreichenden, schwer abbaubaren chemischen oder radioaktiven Verunrei

nigungen und ferner dem Erhalt schützender Deckschichten. Das den §§ 51,52 WHG zugrundelie

gende Vorsorgeprinzip gebietet, Vorkehrungen zu treffen, die darauf gerichtet sind, künftige Belas

tungen zu verhindern und den Grundwasserleiter in einem - soweit möglich - intakten Zustand zu 

erhalten. Es ist vernünftigerweise geboten, abstrakte Gefahrdungen vorsorglich auszuschließen. Es 

bedarf insoweit keines konkreten Nachweises eines unmittelbar drohenden Schadenseintritts; ausrei

chend ist ein Anlass, typischerweise gefahrlichen Situationen zu begegnen. Die Ansbringung von 

keimbelastetem Material (wie zum Beispiel organischem Dünger) imlerhalb der hygienisch sensiblen 

engeren Schutzzone stellt nicht nur eine abstrakte, sondern eine ganz konkrete Gefahrdung dar. Bau

liche oder sonstige Maßnahmen sowie Eingriffe in den Untergrund im gesamten planreifen Wasser

schutzgebiet in der Zeit bis zur Entscheidung über die Neufestsetzung bergen das Risiko, dass damit 

der Schutzzweck des Wasserschutzgebiets nicht mehr erreicht werden kann. 

Jede zeitliche Verzögerung im Hinblick auf die Geltung der Allgemeinverftigung geht mit einer Ge

fahrdung der Gesundheit der auf die Trinkwasserversorgung angewiesenen Bevölkerung einher, da 

in der engeren Schutzzone nur durch die in der Anordnung genannten Verbote die Wahrscheinlich

keit einer Verkeimung des Trinkwassers zum schnellstmöglichen Zeitpunkt entscheidend verringert 

werden kallil. In der weiteren Schutzzone kÖllilte durch bauliche Anlagen oder sonstige Nutzungen 

die Schutzbedürftigkeit des geplanten Wasserschutzgebiets gefahrdet werden. Das Interesse der All

gemeinlleit an der Reinhaltwlg des Grundwassers - insbesondere in einem zur Trinkwasserfcirderung 

geplanten Wasserschutzgebiet - Wld dem Schutz der GesWldheit der betroffenen BevölkefWlg ist 

daher höher einzustufen als das Interesse der betroffenen Grundstückseigentümer an der Möglich

keit, infolge einer Klageerhebung nicht sofort von der Anordnung betroffen zu sein und mithin ihr 

Grundstück zunächst weiter uneinge schränkt nutzen zu dürfen. 

5. Diese Allgemeinverfügung wird am Tag nach der Bekalliltmachung im Amtsblatt tUr den Landkreis 

Dachau wirksam (Art. 43 BayVwVfG). Sie gilt mit diesem Tag als öffentlich bekamltgegeben (Art. 

41 Abs. 4 Satz 4 BayVwVfG) und ist ab diesem Zeitpunkt nach Maßgabe der folgenden Rechts

behelfsbeleluung anfechtbar. Einer persönlichen Zustellung der AllgemeinvertUgung bedarf es nicht. 

Die Übersendung oder Übergabe an Interessierte erfolgt stets nur zur Information und setzt die 

Rechtsmittel nicht erneut in Gang. 

Die Allgemeinverfügung tritt mit dem Inkrafttreten der Rechtsverordnung nach § 51 Absatz I WHG 

außer Kraft, spätestens nach Ablaufvon drei Jalnen (§ 52 Abs. 2 Satz 2 WHG). 

6. Die Kostenentscheidung beruht auf Art. 3 Abs. I Nr. 2 des Kostengesetzes -KG-. 

Rechtsbehel fsbelehrung 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben 
werden bei dem 

Bayerischen Verwaltungsgericht in München, 
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbeleluung: 



Die Ei nl egung des Rechtsbehelfs ist schriftli ch, zur Niederschrift oder elektronisc h in ei ner rur den Schrift
formersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mai l ist nicht 
zugelasse n und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen' 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO gena,mte Personenkreis Klagen grund sätzlich elektronisc h ein
reichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung 
eine Verfahrensgebühr fallig. 

Gez. 

Stefan Lö wl 
Landrat 

Hinweis: 

Die Allgemeinverfiigung nebst Anlagen kann beim Landratsamt Dachau, Bgm.-Zauner-Ring 11 , 8522 1 
Dachau, eingesehen werden. 



Anlage 1 

Schutzgebietsvorschlag 1 :7.500 
für die Brunnen Eichhofen TB 1 und TB 2 

Geodatenbasis: 
Digitale Planungskarte (Stand 11/2019), Landesamt f. Digilalisierung, 
Breitband und Vermessung, Milnchen 
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Grenzen der Allgemeinverfügung zur Sicherung der Trinkwasserbrunnen 
Eichhofen TB 1 und TB 2 des Zweckverbands zur Wasserversorgung der 
Alto·Gruppe 

Dieser Lageplan ist Bestandteil der Allgemeinverfügung des Landrats
amtes Dachau vom 06.02.2023, Az. 61/863-2. 

gez. 

Stefan Löwl, Landrat 

11. '" 
',' 

'" 
'" 

., 
--~~-~ .. ~.------~~,--

_JL
'-~r 

'A 

<) 

; \ 
, -, --- / , 

. ,~~:~." 

lan 

., 

Zone W 11 

B~. 11 ., 

mn 111 m -~ 
~, IOIU i~6.r. · I'-· 

Zone W I, 

\ , 
'" \ -

., 
" .' 
'" 

'" , 
\ 

\ '" 

11I '11 XI '" , , 
'" 

, 

., 

'" ---
'" 

... , 

11I11" -.· ... ~· .. " ., '" 
, -; .. 

.--c----;---,- -:-----,-.r 

'" 

-, '" I. 
'" 

I. 
'" on 

~ 

'" 

'" 
.---

" 

., 

m 

IU 

'" ••• .. , 
'" "' 

'" 
., 

In 
~ .. In :_:~~ , ~; ... '" 

, ., F 
- 1!!JI 

IM 
w, '" 

'" on ., 
IU 

"' 
I. 

~ 

"' •• mn 

0" 

'" 'n 
01 

Oll 



Anlage 2 

Erläuterungen und Maßgaben zu den Nm. 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5 und 1.1.6 

Die Anzeige nach 1.1.2.2, 1.1.2.3 , 1.1.2 .6, 1.1.5.4, 1.1.5.5, 1.1.5 .6 muss Angaben zum Betreiber, zum 
Standort und zur Abgrenzung der Anlage, zu den wassergefahrdenden Stoffen, mit denen in der Anlage 
umgegangen wird, zu bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweisen sowie zu den teclmischen und orga
nisatorischen Maßnahmen, die tur die Sicherheit der Anlage bedeutsam sind, en thalteIl. 

1. Wassergeflihrdende Stoffe (zu Nr. 2) 
Bezüglich der Einstufung wassergefahrdender Stoffe ist Kapitel 2 der "Verordnung über Anlagen zum 
Umgang mit wassergefabrdenden Stoffen (AwSV)" zu beachten. 

2. Anlagen zum Umgang mit wassergeflihrdenden Stoffen (zu Nrn. 1.1.2.2, 1.1.2.3 und 1.1.2.6) 
Errichtung und Erweiterung in der Weiteren Schutzzone (Zone III) tur Anlagen nach Ziffer 1.1.2.2 
sind nur zulässig: 

I . oberirdische Anlagen der Gefahrdungsstufen Abis C (gem. § 39 AwSV) und oberirdische Anla
gen für aufschwimmende flüssige Stoffe (z. B. biogene Öle wie Rapsöl) gemäß § 3 Abs. 2 Satz I 
Nr. 7 AwSV, die in einem Auffangraum aufgestellt sind, sofern sie nicht doppelwandig ausgetuhrt 
und mit einem Leckanzeigegerät ausgerüstet sind; der Auffangraum muss das maximal in den An
lagen vorhandene Volumen wassergefahrdender Stoffe aufnehmen können, 

2. unterirdische Anlagen der Gefabrdungsstufen A und B und unterirdische Anlagen tur aufschwim
mende flüssige Stoffe (z. B. biogene Öle wie Rapsöl) gemäß § 3 Abs. 2 Satz I Nr. 7 AwSV, die 
doppelwandig ausgetuhrt und mit einem Leckanzeigegerät ausgerüstet sind, 

3. oberirdische Anlagen tur feste Gemische gemäß § 3 Abs. 2 Satz I Nr. 8 AwSV, entsprechend 
den Anforderungen des § 26 Abs. I AwSV. 

Die Anzeige-, Fachbetriebs-, Überwachungs- und PrüfjJflichten gemäß AwSV sowie die Prüffristen 
gemäß Anlage 6 zur AwSV gelten in der gesamten Weiteren Schutzzone (Zone ITI) und in der engeren 
Schutzzone (Zone II), auch tur bereits bestehende Anlagen. 

Unter Nr. 1.1.2.2 können auch Abfalle z. B. im Zusammenhang mit Kompostieranlagen oder Wert
stofthöfen fallen. An die Bereitstellung von Hausmüll aus privaten Haushalten zur regelmäßigen Ab
holung (z. B. Mülltonnen) werden keine weitergehenden Anforderungen gestellt. 

3. Ausbringen von Abwasser (zu Nr. 1.1.3.4) 
Für abgelegene Anwesen nach Art. 41, Abs. 2 BayBO kann in der Weiteren Schutzzone III im Einzel
fall auf Antrag im Rahmen einer Befreiung der Ausbringung des Gemisches aus vorbehandelten Ab
wassers mit Gülle/Jauche zugestimmt werden, wenn die dünge- und abfallrechtlich ordnungsgemäße 
Entsorgung oder Verwertung gesichert ist. In der Engeren Schutzzone II kommt eine Befreiung regel
mäßig nicht in Betracht. 



4. Abwasseranlagen sowie Grundstücksentwässerungsanlagen einschließlich Kleinkläranlagen zu 
betreiben (zu Nr. 1.1.3.8) 

Tabelle I : Einzuhaltende Prüffristen 

Prüfungsintervalle!Prüfungsart 
Behandlungsanlagen! 

Leitungstyp 
Weitere Schutzzone 111 Engere Schutzzone 11 

1. Öffentliche Abwasseranlagen 

1.1 Abwasserbehand lungsan lagen, Dichtheitsprüfung Dichthe itsprüfung 
Mischwasserentlastungsbau werke, Re-

alle 10 Jahre alle 3 Jahre' genklär· und Rückhal tebecken 

eingehende Sichtprüfung 

1.2 kommu nale Abwasser leitungen alle 5 Jahre, Dichtheitsprüfung 

und Schächte Dichtheitsprüfung alle 3 Jahre' 

al le 10 Jahre 

2. Private Abwasseranlagen 

2.1 Abwasserleitungen und Schächte eingehende Sichtprüfung Dichtheitsprüfung 

für häusliches Abwasser alle 10 Jahre alle 5 Jahre 

2.2 Kle inkl äranlagen Dichtheitsprüfung Dichthe itsprüfung 

alle 10 Jahre alle 3 Jahre' 

2.3 Abwasserleitungen und Schächte 
eingehende Sichtprüfung Dichtheitsprüfung 

für gewerb!. ! industrielles Abwasser 

nach einer Behandlungsanlage 
alle 10 Jahre alle 5 Jahre 

2.4 Behandlungsanlagen für gewerb!. ! 
industrielle Abwasser, Abwasserle itun- Dichtheitsprüfung Dichtheitsprüfung 

gen und Schächte vor einer Behand- alle 5 Jahre alle 3 Jahre 
lungsanlage 

für Druckleitungen gelten grundsätzlich halbierte Prüffristen 

Nachweis der erstmaligen Prüfung nach Erlass dieser Allgemeinverfügung innerhalb von 2 Jahren 

*Änderungsanträge könn en im Rahmen einer Befreiung befürwortet werden, wenn kein "sehr hohes" Gefährdungspotential vorliegt. 

Die Beurteilung des Gefährdungspotentials gern. l fU -Merkb latt 4.3/16 durch ein hydrogeologisches Fachbüro ist vom Betreiber zu be-
auftragen und die Einstufung zusammen mit einem Vorschlag für die Verlängerung des Prüfintervalls der KVB vorzulegen. 

5. Stallungen und JGS-Anlagen (zu Nr. 1.1.5.3. 1.1.5.4 und 1.1.5.5) 

5a) Stallungen und JGS-Anlagen errichten oder erweitern (zu Nr. 1.1 .5.3 und 1.1.5.4) 

Die einschlägigen Regeln der Technik, insbesondere DIN 1045, DIN 11 622 und das DWA-Arbeits
blatt A 792, sind zu beachten. Das Errichten und Instandsetzen der Anlagen darf nur durch einen Fach
betrieb nach § 62 AwSV erfolgen. Der Betreiber hat den ordnungsgemäßen Zustand der Anlagen ein
schließlich der Rohrleitungen vor Inbetriebnahme, nach einer Erweiterung (und wiederkehrend alle 5 
Jahre) durch einen Sachverständ igen nach AwSV prüfen zu lassen. 

Eine Errichtung, wesentliche Änderung oder Erweiterung der Anlagen ist mindestens 6 Wochen im 
Voraus der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde mit den erforderlichen Antragsunterl agen anzuzei
gen. Die Planunterlagen sind zur frühze itigen Klärung von Ausgleicbsansprüchen nach Art. 32 Satz I 
Nr. 2 BayWG auch dem Wasserversorgungsunternebmen vorzulegen. Der Beginn der Bauarbeiten ist 



bei der Kreisverwaltungsbehörde und dem Wasserversorgungsunternehmen 2 Wochen vorher anzu
zeIgen. 

Planbefestigte (geschlossene) Flächen, auf denen Kot und Harn anfall en, sind flü ssigkeitsundurchläs
sig (Beton mit hohem Wassereindringwiderstand, rechnerische Rissbreite 0,2 mm) auszufuhren und 
jährlich durch Sichtprüfung aufUndichtigkeiten zu kontrollieren. 

5aa) Stallungen 

Bei Güllesystemen ist der Stall in hydraulisch-betrieblich abtrennbare Abschnitte zu gliedern, die ein
zeln auf Dichtheit prüfbar und jederzeit ohne wesentliche Beeinträchtigung des laufenden Betriebes 
reparierbar sind. 

Der Speicherraum fur Gülle bzw. Jauche sowie die Zuleitungen sind baulich so zu gliedern, dass eine 
Reparatur jederzeit ohne wesentliche Beeinträchtigung des laufenden Betriebes möglich ist. Dies kann 
durch einen zweiten Lagerbehälter oder eine ausreichende Speicherkapazität der Güllekanäle gewähr
leistet werden. 

Betriebe, die durch Zusammenschluss oder Teilung aus in Zone 1TI vorhandenen Anwesen entstehen, 
gelten ebenfalls als " in dieser Zone bereits vorhandene Anwesen" . 

Für Güllekeller, Güllekanäle und Rohrleitungen gelten die Anforderungen an JGS-Anlagen. 

5ab) JGS-Anlagen 

Grundsätzlich dürfen nach AwSV Anlage 7, Nr. 2.1 fur JGS-Anlagen nur Bauprodukte, Bauarten oder 
Bausätze verwendet werden für die di e bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweise wlter Berück
sichtigwlg wasserrechtlicher Anforderungen vorliegen. 

JGS-Lageranlagen fur flüssige, allgemein wassergefrihrdende Stoffe dürfen unabhängig vom Gesamt
volumen nur mit einem Leckageerkennungssystem errichtet und betrieben werden. 

JGS-Lageranlagen für feste, allgemein wassergefahrdende Stoffe dürfen bei Lagerhöhen über 3 moder 
mehr als 1.000 m3 Lagervolumen nur mit einem Leckageerkennungssystem errichtet und betrieben 
werden, das bei Undichtheit die Leckagen in einen dichten Behälter ableitet. 

Die Dichtheit von JGS-Behältern sowie von Gülle- bzw. Jauchekanälen ist mittels Leckageerken
nungssystem im Rahmen der Eigenüberwachung mindestens viertelj ährlich zu kontrollieren; eine jähr
liche Fremdüberwachung ist zu ermöglichen. Für das Leckageerkennungssystem ist ein bauaufsichtli
cher Verwendbarkeitsnachweis erforderlich (z. B. DIBt-Zulassung Z-59.26). Die besonderen Bestim
mungen der Zulassung sind zu beachten. 

Bei Fahrsilos sind die Fugen in der Bodenplatte und aufgehenden Wänden dauerhaft dicht auszuführen 
z. B. mit Fugenbändern oder -blechen. 

Bei JGS-Aniagen im engen räumlichen und funktionalen Zusammenhang mit Biogasanlagen (vgl. § 2 
Abs. 14 AwSV) gelten die Anforderungen an Biogasanlagen in Nr. 1.1.2.4 dieser Allgemeinverfugung 
zu beachten. 

5b) Dichtheitsplüfung für bestehende JGS-Anlagen (zu Nr. 1.1.5.5). 

Für im Schutzgebiet bereits bestehende JGS-Anlagen gelten die Anforderungen der Zi ffer 10 des 
DWA-Arbeitsblattes A 792 hinsichtlich der Dichtheitsprüfung unabhängig vom Anlagenvolumen, so
fern keine Leckageerkennung vorhanden ist. 

Die Prüfintervalle betragen: 

• Weitere Schutzzone 1lI: 5 Jahre 

6. Beweidung, Freiland-, Koppel- und Pferchtierhaltung (zu Nr. 1.1.6.7) 
Eine flächige Verletzung der Grasnarbe liegt dann vor, wenn das wie bei herkömmlicher Rinderweide 
unvermeidbare Maß (IinienfOrmi ge oder punktuelle Verletzungen im Bereich von Treibwegen, Vieh
tränken etc.) überschritten wird. 



7. Besondere Nutzungen sind folgende landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche und gärtnerische 
Nutzu ngen (zu Nr. 1.1.6.12); 

Weinbau 
Beerenanbau 
Hopfenanbau 
Tabakanbau 
Gemüseanbau (ausgenommen Feldgemüse im Rahmen der üblichen Fruchtfolge) 
Zierpflanzenanbau 
Baumschulen und forstliche Pflanzgärten 
Energiepflanzenanbau, der einer üblichen ackerbaulichen Nutzung nicht vergleichbar ist (z. B. 
Energiewälder, Kurzumtriebsplantagen mit chemischer Unkrautregulierung) 

Das Verbot bezieht sich nur auf die Neuanlage derartiger Nutzungen, nicht auf die Verlegung im Rah
men des ertragsbedingt erforderlichen Flächenwechsels bei gleichbleibender Größe der Anbaufläche. 
Eine Befreiungsperspektive gern. § 52 Abs. I Satz 3 besteht insbesondere fiir Kulturen, die ohne che
mischen Pflanzenschutz und intensive Düngung betrieben werden. 

8. Kahlhiebe und wirkungsgleiche Maßnahmen (zu Nr. 1.1.6.14) 
Kahlhieb liegt vor, werll1 auf einer Waldfläche in einem oder in we nigen kurz aufeinander folgenden 
Eingriffen alle aufstockenden Bäume entnommen werden, ohne dass bereits eine ausreichende über
nehmbare Verjüngung vorhanden ist. Zusätzlich zum schlagartig einsetzenden erheblichen Nährstoff
überangebot bewirkt der gleichzeitige Umschlag des Bestandsklimas in Freiflächenbedingungen eine 
massive Mineralisation organischer Substanz mit schubweiser Nitratauswaschung ins Grundwasser. 
Eine dem Kahlhieb wirkungsgleiche Maßnahme ist die Lichthauung, bei der nur noch vereinzelt 
Bäume stehen bleiben und dadurch ebenfalls Freiflächenbedingungen entstehen. Kahlhiebe sind nach 
Art. 14 BayWaldG im Hochwald zu verme iden, im Schutzwald eigens erlaubnispflichtig. Erscheint 
im sachlich begründeten Einzelfall ein Kahlhieb o. ä. im Wasserschutzgebiet unumgänglich, so bedarf 
dieser der Befreiung durch die Kreisverwaltungsbehörde, unter der Voraussetzung, dass eine wesent
liche Beeinträchtigung der Grundwasserbeschaffenheit dadurch nicht zu besorgen ist. 

Ist nach Kalamitäten infolge von Wind wurf, Schneebruch oder durch Schädlingsbefall eine umge
hende Aufarbeitung erforderlich und nur durch die Entnahme aller geschädigten Bäume und daher 
u.U. nur durch Kahlhieb möglich, so genügt die Anzeige beim Landratsamt Dachau unter Vorlage der 
forstfachlichen Feststellung und Bestätigung der Notwendigkeit und Dringlichkeit durch den zustän
digen Revierleiter des Amtes fiir Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Unbeschadet Nr. 6.15 bleibt 
eine Rodung verbliebener Wurzelstöcke verboten (bzw. in unausweichli chen Fällen einer Befreiung 
nach Nr. 2 dieser Allgemeinverfiigung vorbehalten). 
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Anlass und Zie l 

1 Anlass und Ziel 
Forstwirtschaft gehört zu den mit dem Trinkwasserschutz prinzipiell verträg lichsten Nutzungsformen. 

Viele Fassungen der öffentlichen Wasserversorgung liegen im Wald. Dennoch kann der Einsatz forst
technischer Fahrzeuge und Maschinen bei mangelnder Sorgfalt zu erheblichen Risiken für den Trink

wasserschutz führen, sei es durch Freisetzung wassergefährdender Stoffe (Kraft-, Betriebs- und 

Schmierstoffe) oder durch schädliche Veränderungen des schützenden Bodens bei Eingriffen zum We

gebau oder bei Erntearbeiten. 

Vor allem flache Quellfassungen im Hangbereich sind hier besonders sensibel. Eine aktuelle Recherche 
ergab etliche Fälle in Bayern, wo infolge forstwirtschaftlicher Maßnahmen (Wegebau, Ernte) Quellen 

durch mikrobiologische Belastungen, Trübungen und Schüttungsabnahmen so beeinträchtigt wurden, 
dass diese vom Netz genommen werden mussten und erst nach aufwendigen Sanierungsmaßnahmen 

wieder in das Versorgungs netz einspeisen konnten. Die Entwicklung hochmechanisierter Ernte- und 
Bewirtschaftungsverfahren (z.B. Harvester und Forwarder) und die damit verbundenen Anforderungen 

an eine Erschließung der Waldbestände und den Einsatz von Forsttechnik erfordern hinsichtlich des 
Trinkwasserschutzes große Sorgfalt, um unnötige Gefährdungen zu vermeiden. 

Vorliegendes Merkblatt soll aufzeigen, welche Risiken für die Trinkwassergewinnung bestehen und 
durch welche Maßgaben diese in Wasserschutzgebieten minimiert werden können. Soweit in der für das 

jeweilige Wasserschutzgebiet erlassenen Verordnung (WSG-VO) nicht ohnehin schon entsprechende 
bzw. konkretere Anforderungen formuliert sind, gelten diese Maßgaben als nähere Praxishinweise. Er

geben sich aus der WSG-VO Verbote für bestimmte forstliche Eingriffe (insbes. "Veränderungen der 
Erdoberfläche"), so können diese Minimierungsmaßgaben im Rahmen einer Befreiung vom Verbot
abhängig von der Bewertung der lokalen Situation - als Auflagen in den Bescheid aufgenommen wer

den. Bei empfindlichen örtlichen Verhältnissen sollten bereits im Festsetzungsverfahren (abweichend 
von der Musterverordnung für Wasserschutzgebiete) weitergehende Verbote und Nutzungsbeschrän

kungen in der Verordnung vorgesehen werden. 

Die Hinweise können sinngemäß auch Trinkwassergewinnungsgebiete, für die kein Wasserschutzgebiet 

festgesetzt ist (z. B. private Trinkwasserbrunnen und -quellen) sowie auf Wegebau im Zusammenhang 

mit anderen Nutzungen (z.B. Errichtung von Windkraftanlagen) angewendet werden. 

2 Hintergrund 
Abhängig vom Baumbestand , dem Relief und dem Umfang der Maßnahme kommen verschiedene Holz

ernteverfahren zur Anwendung. Details sind in LWF (2002) und BUWAL (1997) beschrieben. Im flachen 
Gelände wird die zu durchforstende Fläche i.d.R. von bestehenden Forststraßen ausgehend über 

Rückegassen im Abstand von ca. 30 Metern erschlossen. Ggf. müssen zusätzlich Rampen im Über
gangsbereich Forststraße - Rückegasse durch einen Bagger angelegt werden (Gräben! Böschungskan

ten). Rückewege 1 werden im Bergwald bei größeren Hangneigungen angelegt (Abstände ca. 60 m, 

Baggereinsatz). Die Hauptarbeitsschritte bei der Holzernte sind dann: 

I) Fällen und Aufarbeiten 

• Motormanuelle Verfahren (Motorsäge) 

• Mechanisierte Verfahren (Harvester, s. Abb. 1; Harvester oder Kranvollernter sind Holzern

temaschinen, die Bäume fällen, entasten, ablängen und die Sortimente am Gassenrand able-

1 Zwischen Rückegasse und Rückeweg wird im Weiteren nicht mehr unterschieden, die Begriffe werden synonym 
verwendet. 
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Konflikte mit Anforderungen des Trinkwasserschutzes 

gen. Je nach Fahrwerk unlerscheidel man Radharvesler, Raupenharvesler, Rad/Schreil
harvesler oder Fahr-/Schiebeharvesler. Masse: bis zu 30 I, Tankvolumen bis 1000 I, Hydraulik

ölmenge: bis zu 250 I; s. http://www.kwf-online.org/fileadmin/markWoliernler/voliernler.hIml bzw. 

http://www.waldwissen.netllechn ik/holzernle/maschinen/bfw wissen harvesler/index DE 

Abb. 1: Harvester Abb. 2: Forwarder 

Timberjack 10700 Harvester von Heikki Valve, Forwarder von Field Researcher unter ee 

11) Bringung (zur Forststraße) mittels 

• Traklor 

• Forslspezialschlepper 

• Zugmaschine mit Rückewagen 

• Forwarder (s. Abb. 2, Leermasse: bis zu 25 I, Zuladung: bis zu 25 I , Tankinhall bis 500 I, 

Hydraulikölmenge: bis zu 200 I; 

s. http://www.kwf-onl ine.org/fi leadmin/marktl09tragschl/tragschlepper.html 

• Seilbringung (Seil kran) 

• Hubschrauber 

• Pferd 

3 Konflikte mit Anforderungen des Trinkwasserschutzes 
Anhand der in der Arbeilshilfe Musterverordnung für WasserschutzgebieIe aufgeführten Handlungen 
(siehe http://www.lfu.bayern.de/wasser/trinkwasserschutzgebiete/doc/musterverordnung fuer wsq .doc) 
werden die einzelnen Konfliklsituationen nachfolgend erörtert. 

~ Aufschlüsse. Veränderungen der Erdoberfläche 

~ Straßen, Wege, sonstige Verkehrsflächen errichten oder erweitern 

Bei Forstmaßnahmen können die Grundwasserdeckschichten verletzt werd en, wodurch sich die Gefahr 
eines Schadstoffeinlrages in das Grundwasser ergibt. Gefährdungspotenziale sind: 
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Konflikte mit Anforderungen des Trinkwasserschutzes 

Forstwegebau I-ausbau durch : 

• Abgrabungen und u. U. Freilegung von Grundwasser (insbesondere im Hangbereich, s. Beispiel 
Abb. 3) und Minderungen der Schüttung. 

• Schwächung der Schutzwirkung der belebten Bodenzone und der darunter folgenden Grund
wasserdeckschichten , Gefahr von mikrobiellen Belastungen und Trübungen. 

• Ableitung, Sammlung und Versickerung von Niederschlagswasser. 

Von öffentlichen und privaten Wegen soll Niederschlagswasser möglichst breitflächig über die 
belebte Bodenzone versickern , um einen Schadstoffrückhalt zu gewährleisten. Insbesondere 

beim Forstwegebau kann es im Bereich von Wegseitengräben und Abschlägen zu linienhafter 
bis punktueller Versickerung mit entsprechend herabgesetztem Rückhaltevermögen kommen. 

Abb . 3: Beispiel einer Freilegung von Grundwasser durch Forstwegeneubau mit nachfolgender Verkeimung einer 
Quelltrinkwasserversorgung (Fränkische Alb, Foto: LfU). 

Anlegen und Befahren von Rückegassen durch: 

• Entfernung von Steinblöcken, Abgrabungen und Auffüllungen zum Anlegen von Rückegassen 
und notwendiger Rampen im Übergangsbereich Rückegassei Forstweg. 

• Befahrung von Rückegassen bei feuchten Bodenverhältnissen und unangepassten Radlasten , 
was insbesondere in Steillagen zu Radschlupf und tiefen Fahrspuren führen kann, möglicher
weise sogar zum Grundbruch (s. Abb. 4). Im beladenen Zustand bergen Forwarder das größte 
Risiko für schädliche Bodenveränderungen. Grundbruch wird durch Bodenfließen hervorgerufen 
(viskoplastische Deform ation) und ist durch randliche Aufwölbungen des Mineralbodens beidsei
tig der Reifen (Fahrspuren) gekennzeichnet. Dabei verliert der Boden VOllständig seine Boden
struktur und die ökologischen Bodenfunktionen. 
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Merkmale 

Spurtyp 1 

EInstisehe Verforluung 
meist nur Stollenabdrfleke 
oder organische AuOage 

vcrpressl 

trocken 

flach 

Konflikte mit Anforderungen des Trinkwasserschutzes 

Plastische Verformung 
deutlicbe Eintiefung 

Grundbl"lI ch 
au:-gcpr-Jglc r.mdlichc 

Aufwölbung 

Abb.4: Spurtypen in Abhängigkeit von Achslast, Bodenfeuchte und -art (aus LWF, Merkblatt 22, Juni 2010). 

~ Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 

Neben den erheblichen Kraftstoff- und Hydrau

likölmengen bei modernen Forstmaschinen 

(s.o.) und den damit verbundenen Unfallrisiken 
(Umstürzen von Fahrzeugen, Kränen , Platzen 

oder Abreißen von Hydraulikschläuchen) erge
ben sich weitere Risiken durch: 

• Aufstellung von mobilen 1000-Liter
Dieseltanks (s . Beispiel Abb. 5) 

• BetankunglWartung vor Ort auf unge
sicherten Flächen 

• Leckagen (Kraftstoffe/Hydrauliköle) 
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4 Minimierung der Risiken für die Trinkwassergewinnung bei Forstmaß
nahmen im Wasserschutzgebiet 

4.1 Forstwegebau, Anlegen von Rückegassen und Rampen 

6 

• Absolutes Ausschlussgebiet ist die Zone I (Fassungsbereich: Betretungsverbot). In besonders 
sensiblen Bereichen der Zone 11 (engere Schutzzone: Bodeneingriffsverbot) mit sehr geringer 
Schutzwirkung der Grundwasserüberdeckung können selbst Rückegassen die Schutzfunktion 
der Grundwasserüberdeckung wesentlich mindern. Beim Erlass neuer WSG-Verordnungen 
sollte dies durch eine Untergliederung der Zone 11 berücksichtigt werden (keinerlei Bodenein
griffe in Zone II A, bodenschonende Bringung). Bei bestehenden WSG-Verordnungen ohne 
Differenzierung der Zone 11 sind deren besonders sensible Bereiche im Zuge der Abstimmung 
der Erschließungs- und Feinerschließungsmaßnahmen (s. u.) nach fachlicher Maßgabe des 
Wasserwirtschaftsamtes festzulegen. planlich zu dokumentieren und nach Möglichkeit in ge
eigneter Weise im Gelände zu kennzeichnen. Bevorstehende Erntemaßnahmen innerhalb der 
Zone II sind dem Wasserwirtschaftsamt und dem Wasserversorgungsunternehmen rechtzeitig 
anzuzeigen. Bei Forstarbeiten, welche die Qualität des Trinkwassers beeinträchtigen können, 
ist auf jeden Fall vorher die für die trinkwasserhygienischen Belange zuständige Behörde so
wie das Wasserversorgungsunternehmen bzw. der private Betreiber der Wasserfassung zu 
beteiligen. Die Entscheidung hierüber obliegt dem zuständigen Wasserwirtschaftsamt. 

• Grundlage für einen wirksamen Trinkwasserschutz ist die Vermeidung von Eingriffen in den 
Boden. Dazu dient ein mit dem Wasserwirtschaftsamt und dem Wasserversorgungsunter
nehmen abgestimmtes Erschließungssystem (Anlegen von Forstwegen) sowie ein flächende
ckendes Feinerschließungssystem (Anlage dauerhaft nutzbarer und gekennzeichneter 
Rückegassen). In besonderen, begründeten Fällen kann auch ein Waldumbau (Verringern 
von Windwurffolgen), ggf. auch das Unterlassen einer Waldbewirtschaftung in Frage kommen. 

• Forstwege sind ohne wesentlich schutzmindernde Eingriffe in den Untergrund herzustellen. In 
bestimmten Fällen kann dies Aufschüttungen erforderlich machen. Der Wegekörper ist in der 
Regel aus standortangepassten und den örtlichen geologischen Verhältnissen entsprechen
den Materialien herzustellen. Es sind nachweislich unbedenkliche Baumaterialien zu verwen
den. Zur Beurteilung einer geogenen SChadstoffbelastung können hilfsweise die ZoO-Werte 
der LAGA M20 [1997] herangezogen werden. Innerhalb von Wasserschutzgebieten dürfen 
keine Recyclingmaterialien verwendet werden (siehe auch GemBek. StMELF & StMUG, 2011. 
"Waldwegebau und Naturschutz"). Innerhalb der Zone 11 ist vor dem Anlegen bzw. dem Aus
bau eines Forstwegs eine detaillierte Ausführungsplanung vorzulegen und mit dem Wasser
wirtschaftsamt abzustimmen. 

• Bei der Anlage von Rückegassen ist die Anlage von Rampen in Verbindung mit Bodeneingrif
fen an der Einmündung in die Forstwege soweit möglich zu vermeiden. 

• In Fällen mit besonderer Empfindlichkeit des Untergrundes kann eine Überwachung der Bau
maßnahme durch Sachverständige notwendig sein wie auch eine Überwachung des Rohwas
sers vor, während und nach der Baumaßnahme. Ggf. sind zusätzliche bauliche Schutzmaß
nahmen zu ergreifen (z.B. Verschließen offengelegter Klüfte mit geeignetem Dichtmaterial). 

• Niederschlagswässer sind breitflächig über den belebten Oberboden zu versickern . 

• Insbesondere in der Zone 11 sollte durch eine Beschrankung unnötiges Befahren der Forstwe
ge ausgeschlossen werden. 

Bayerisches Landesamt für Umwelt - Merkblatt Nr. 1.2/10 



Minimierung der Risiken für die Trinkwassergewinnung bei Forstmaßnahmen im Wasserschutzgebiet 

• Beim Befahren der Rückegassen ist die Entstehung von Spurgleisen (Grundbruch) zu vermei
den. Geeignete Maßnahmen, um der Gleisbildung vorzubeugen, beschreibt das LWF
Merkblatt 22 (LWF 2010) sowie die Broschüre "Bodenschutz bei den Bayerischen Staatsfors
ten" (BaySF 2010). Die Bayerischen Staatsforsten streben z.B. eine Begrenzung der Radlas
ten von Forstmaschinen an. Radlasten bis 4 t werden dort als optimal eingestuft. 

Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass insbesondere im Bergland, wo Wegebau ohne tiefere Hang
einschnitte nicht realisierbar ist und/oder oberflächennah liegende Quellwasservorkommen mit kleinen 

Grundwassereinzugsgebieten erschlossen sind, Auswirkungen auf die Wasserfassungen kaum ver
meidbar sind. Insbesondere in solchen Fällen kommen aus Sicht des Trinkwasserschutzes nur Holz

ernteverfahren ohne schweren Maschineneinsatz in Betracht. Hier sollten nur motormanuelle Verfah

ren in Kombination mit Seilkränen, Rückepferden oder Helikopterbringung zugelassen werden. 

4.2 Befahrung abseits von Forstwegen und Rückegassen 
Das Befahren von Waldböden abseits von Forstwegen und Rückegassen ist in Wasserschutzgebieten 
grundsätzlich zu vermeiden . 

4.3 Wassergefährdende Stoffe 
Betanken und Wartung von Fahrzeugen und Maschinen sowie das Lagern wassergefährdender Stoffe 

darf grundsätzlich nur außerhalb des Wasserschutzgebietes erfolgen. Eine Ausnahmegenehmigung in 
Zone 111 kann aus fachlicher Sicht nur positiv beurteilt werden, wenn durch geeignete Sicherheits
maßnahmen (z. B. Auffangwanne, befestigter Lager-/Abfüllplatz) eine Verunreinigung des Untergrun

des sicher ausgeschlossen werden kann. 

Die eingesetzten Mengen wassergefährdender Stoffe (insbes. Öle, Schmiermittel, Kühlmittel) sind auf 
das Notwendigste zu beschränken. Zur weiteren Minimierung des Gefährdungspotentials sind biolo

gisch leicht abbau bare Hydrauliköle und Schmiermittel der geringstmöglichen Wassergefährdungs

klasse (WGK) nach jeweiligem "Stand der Technik" zu verwenden. Der Einsatz von Kraftstoffen der 
WGK 1 (z. B. Biodiesel) oder nicht wassergefährdenden Kraftstoffen (reines Pflanzenöl) in entspre
chenden Fahrzeugen und Maschinen ist anzustreben, soweit diese Kraftstoffe und dafür geeignete 

Motoren marktverfügbar sind. 

Im Falle einer Havarie sind zur Schadensbegrenzung die gleichen Maßnahmen wie bei Mineralölen 
unverzüglich durchzuführen. Das Wasserversorgungsunternehmen und die Kreisverwaltungsbehörde 

sind unverzüglich zu informieren. 
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Auszüge aus der Musterverordnung Wasserschutzgebiete 

6 Auszüge aus der Musterverordnung Wasserschutzgebiete 

(Stand 06.06.2003 mit Anpassung an das WHG vom 31.07.2009; aktuelle Fassung siehe 
http://www.lfu.bayern.de/wasser/trinkwassersch utzqebiete/doc/musterverordn unq fuer wsq .doc) 

Auszug aus dem Schutzgebietskatalog: 

in der weiteren in der weiteren in der engeren 

Schutzzone B Schutzzone A Schutzzone 

entspricht Zone 11 1 B lilA 11 

1. bei Eingriffen in den Untergrund (ausgenommen in Verbindung mit den nach Nr. 2 bis 5 zuge-

lassenen Maßnahmen) 

1.1 Aufschlüsse oder Verände- nur zulässig. wenn die verboten , ausgenommen Bodenbearbeitung 
rungen der Erdoberfläche, Schutz1unktion der im Rahmen der ordnungsgemäßen land- und 

auch wenn Grundwasser Grundwasserüberde- forstwirtschaftlichen Nutzung 
ckung hierdurch nicht 

nicht aufgedeckt wird, vor- wesentlich gemindert 
zunehmen oder zu erwei- wird 
tern; insbesondere Fisch-
teiche, Kies-, Sand- und 

Tongruben, Steinbrüche, 
Übertagebergbau und 

Torfstiche 

1.2 Wiederverfüllung von Erd- nur zulässig verboten 
aufschlüssen, Baugruben 
und Leitungsgräben sowie - mit dem ursprünglichen Erdaushub im Zuge 

Geländeauffüllungen 
von Baumaßnahmen 
und 

- sofern die Bodenauflage wiederhergestellt 
wird 

2. bei Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 

2.2 Anlagen nach § 62 WHG nur zulässig entspre- nur zulässig entspre- verboten 
zum Umgang mit wasser- chend Anlage 2, Ziffer 2 chend Anlage 2, Ziffer 

gefährdenden Stoffen zu 2 für Anlagen, wie sie 

errichten oder zu erweitern im Rahmen von 
Haushalt und Land-

wirtschaft (max. 1 

Jahresbedarf) üblich 

sind 

2.3 Umgang mit wassergefähr- nur zulässig für die kurzfristige (wenige Tage) verboten 
denden Stoffen nach § 62 Lagerung von Stoffen bis Wassergefähr-
WHG außerhalb von An- dungsklasse 2 in dafür geeigneten, dichten 
lagen nach Nr. 2.2 (siehe Transportbehältern bis zu je 50 Liter 
Anlage 2, Ziffer 3) 
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in der weiteren in der weiteren in der engeren 

Schutzzone B Schutzzone A Schutzzone 

entspricht Zone 111 B 111 A 11 

4. bei Verkehrswegen, Plätzen mit besonderer Zweckbestimmung, Hausgärten, sonstigen Hand-
lungen 

4.1 Straßen, Wege und sonsti- - nur zulässig für klassifizierte Straßen , wenn nur zulässig 
ge Verkehrsflächen zu die .,Richtlinien für bautechnische Maßnah- - für öffentliche 
errichten oder zu erwei- men an Straßen in Wasserschutzgebieten Feld- und Wald-
tern (RiStWag)" in der jeweils geltenden Fas- wege. beschränkt-

sung beachtet werden öffentliche Wege, 
und Eigentümerwege 

- wie in Zone 11 und Privatwege 
und 

- bei breitflächigem 
Versickern des 
abfließenden 
Wassers 

4.3 wassergefährdende aus- verboten 
waschbare oder auslaug-
bare Materialien (z. B. 
Schlacke, Teer, Impräg-
niermittel u. ä.) zum Stra-
ßen- , Wege-, Eisenbahn-
oder Wasserbau zu ver-
wenden 

4.4 Baustelleneinrichtungen, --- verboten 
Baustofflager zu errichten 
oder zu erweitern 

Auszug aus Anlage 2 der Musterverordnung: 

1. Wassergefährdende Stoffe (zu Nr. 2) 

Es ist jeweils die aktuelle Fassung der "Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Wasserhaus

haitsgesetz über Einstufung wassergefährdender Stoffe in Wassergefährdungsklassen (Ver

waltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe - VwVwS)" zu beachten. 

2. Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (zu Nr. 2.2) 

Im Fassungsbereich und in der engeren Schutzzone sind Anlagen zum Umgang mit wassergefähr

denden Stoffen nicht zulässig. 

In der weiteren Schutzzone (111 A und 111 B) sind nur zulässig: 

10 

1. oberirdische Anlagen der Gefährdungsstufen Abis C. die in einem Auffangraum aufgestellt sind , 

sofern sie nicht doppelwandig ausgeführt und mit einem Leckanzeigegerät ausgerüstet sind; der 

Auffangraum muss das maximal in den Anlagen vorhandene Volumen wassergefährdender 

Stoffe aufnehmen können . 

2. unterirdische Anlagen der Gefährdungsstufen A und B. die doppelwandig ausgeführt und mit ei

nem Leckanzeigegerät ausgerüstet sind. 
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